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1110Anlage 8* (Vorderseite)

§ 18 Abs. 4 Saz 1 Nr. 4 LWahlO

geben Sie ihn rechtzeitig zur Post, spätestens drei Werktage vor der Wahl (..........................., den ....................... 20.......), bei
entfernt liegenden Orten noch früher; Sie können den Wahlbrief auch beim Bürgermeister abgeben oder abgeben lassen.
Der Wahlbrief muß am Wahltag spätestens bis 18.00 Uhr eingegangen sein; später eingehende Wahlbriefe werden bei der
Wahl nicht berücksichtigt.

* Anlage 8 (Vorderseite) geändert durch 3. VO v. 8. 5. 2004 (GV. NRW. S. 230); in Kraft getreten am 20. Mai 2004.
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